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Bleiberechtsregelung














Sehr geehrter Herr Staatsminister,





wie wir der Presse entnehmen konnten, wird am kommenden Freitag, den 22. Sep�tember, eine von der Innenministerkonferenz gebildete Arbeitsgruppe über die Krite�rien für eine Bleiberechtsregelung beraten und voraussichtlich auch vorentschei�dende Beschlüsse fassen. Da Sie selbst oder Vertreter Ihres Hauses nach unseren Informationen in der Arbeitsgruppe mitarbeiten, möchten wir Sie mit diesem Schrei�ben darin bestärken, sich am Freitag für eine humane und effektive Bleiberechtsre�gelung einzusetzen.





Wie sie der beigefügten Stellungnahme unseres Sprecherkreises entnehmen kön�nen, bedeutet dies für uns, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus huma�nitären Gründen (auf der Grundlage einer bundesweiten Bleiberechtsregelung) nicht automatisch an der fehlenden wirtschaftlichen Integration scheitern darf.


Deshalb soll Personen, die nicht erwerbstätig sind bzw. in den letzten Jahren nicht oder nur zeitweise gearbeitet haben, eine Aufent�haltserlaubnis „auf Probe“ (z.B. für ein halbes Jahr) erteilt werden und die Aufnahme von Erwerbstätigkeit un�beschränkt erlaubt werden, so dass es möglich wird, den Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit zu sichern.


Familien, die sich seit fünf Jahren in Deutschland aufhalten und deren Kinder bei der Einreise minderjährig waren oder in Deutschland geboren wurden, ist unab�hängig von der Sicherung des Lebensunterhalts der weitere Aufenthalt zu ge�währen, wenn die Kinder in Deutschland bereits vollständig integriert sind (sie besuchen die Schule, sprechen gut deutsch und können die Herkunftssprache weder lesen noch schreiben). Im wohlverstandenen Interesse der Kinder ist in solchen Fällen eine Rückkehr nicht mehr zumutbar (auch wenn das Verlassen der Bundesrepublik nach der Rechtsprechung bei dieser Aufenthaltsdauer noch nicht gegen Art. 8 EMRK verstößt).





Anlässlich einer Entscheidung zum Widerruf einer Asyl- und Flüchtlingsanerken�nung hat das Bundesverwaltungsgericht am 1. November 2005 entschieden, dass die Frage, „ob dem Ausländer wegen allgemeiner Gefahren im Herkunftsstaat eine Rückkehr unzumutbar ist,.................., im Rahmen der allgemeinen ausländerrechtli�chen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zu berücksichtigen“ ist. Aus unserer Sicht sollte diese Entscheidung zum Anlass genommen werden, dass die Bleiberechtsre�gelung unein�geschränkt auch Personen umfasst, die


als Minderheitenangehörige aus dem Kosovo stammen oder


aus dem Irak bzw. Afghanistan kommen und


sich seit mindestens drei Jahren hier ununterbrochen aufhalten (und keine ins Gewicht fallenden Straftaten begangen haben).   





Sehr geehrter Herr Staatsminister, natürlich ist uns bewusst, dass unsere Vor�stellungen bei Ihren Kollegen nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen; trotzdem möchten wir im Interesse der betroffenen Menschen und einer verantwortlichen Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik Deutschland an Sie appellieren, sich für eine wirklich humane Bleiberechtsregelung einzusetzen, die dem Geist des Grundgesetzes verpflichtet ist.   


Im Namen des Initiativausschusses möchte ich mich an dieser Stelle für Ihren bishe�rigen Einsatz unter der genannten Zielvorgabe sehr herzlich bedanken und Ihnen bzw. Ihren Vertretern für Freitag viel Erfolg wünschen.











Mit freundlichen Grüßen








i.A. Roland Graßhoff                                                                              











P.S.: Die beigefügten Kriterien hat vor ein paar Wochen (auf Nachfrage zu unseren Vorstellungen für eine Bleiberechtsregelung) auch die CDU-Landtagsfraktion erhal�ten. Zufällig haben wir heute am frühen Nachmittag zusammen mit der AGARP und dem AK Asyl einen Gesprächstermin mit Vertre�tern der CDU; dabei werden wir selbstverständlich auch das Thema Bleiberechtsregelung behandeln und für eine entsprechende gemeinsame Resolution aller Landtagsfraktionen werben.


























Anlage: Kriterien Bleiberechtsregelung
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